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Anlage zur Presseerklärung  vom 29.09.2010, Stand: 29.09.2010    

I. Betroffene Unternehmen – Verfahrenseinstellung gegen Zusage 

Az. B10- Unternehmensname 

Umsetzung für den Wettbewerb positiver 

struktureller Maßnahmen 

• Veröffentlichung Heizstromtarife im In-

ternet 

• Temperaturabhängiges Lastprofil 

• Veröffentlichung Lastprofile im Internet 

• Konzessionsabgabe i.H.v. 0,11 Cent/kWh 

Ergebnis Erlösvergleich 

[vorläufige Auffassung des Bundeskartellamts] 

Hinweis: 

Bei den verschobenen Preiserhöhungen handelt es sich jeweils 

um Preiserhöhungen, die nachweislich aufgrund von Kostenstei-

gerungen, insbesondere bei den EEG-Kosten, angemessen ge-

wesen und zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt wären. 

Verfahrens- 

abschluss 

12/09 E.ON edis Vertrieb 

GmbH 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007, 2008 und 

2009 festgestellt 

Einstellung 

13/09 E.ON Mitte Vertrieb 

GmbH 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007 und für 2009 

festgestellt 

• Erlösüberhöhung für 2008 festgestellt, aber kom-
pensiert durch Verschiebung Preiserhöhung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

14/09 E.ON Thüringer Energie 

AG 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007 und für 2009 

festgestellt 

• Erlösüberhöhung für 2008 festgestellt, aber kom-

pensiert durch Verschiebung Preiserhöhung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

15/09 E.ON Westfalen Weser 

Vertrieb GmbH 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007 und für 2009 

festgestellt 

• Erlösüberhöhung für 2008 festgestellt, aber kom-
pensiert durch Verschiebung Preiserhöhung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

16/09 Entega Vertrieb GmbH 

& Co. KG 

Teilweise Umsetzung erfolgt bereits  Prüfung noch nicht abgeschlossen. Verfahren 

noch offen 

17/09 enviaM Mitteldeutsche 

Energie AG 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhung für 2009 festgestellt 

• Erlösüberhöhungen für 2007 und 2008 festge-

stellt, aber kompensiert durch einmalige Gut-

Einstellung, 

§ 32b GWB-



2 

 

schrift mit der nächsten Abrechnung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Entscheidung 

18/09 EWR AG Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhung für 2009 festgestellt 

• Erlösüberhöhungen für 2007 und 2008 festge-

stellt, aber kompensiert durch einmalige Gut-

schrift mit der nächsten Abrechnung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

19/09 Mainova AG Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007, 2008 und 

2009 festgestellt 

Einstellung 

21/09 Pfalzwerke AG Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhung 2009 festgestellt 

• Erlösüberhöhungen für 2007 und 2008 festge-

stellt, aber kompensiert durch einmalige Gut-

schrift mit der nächsten Abrechnung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

22/09 RWE Vertrieb AG, hier: 

ehemalige RWE Rhein-

Ruhr AG 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhung 2007 festgestellt 

• Erlösüberhöhungen für 2008 und 2009 festge-

stellt, aber kompensiert durch einmalige Gut-
schrift mit der Jahresabrechnung / Schlussrech-

nung bzw. Zwischenrechnung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

23/09 RWE Vertrieb AG, hier: 

ehemalige RWE Westfa-

len Weser Ems AG 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007, 2008 und 

2009 festgestellt 

Einstellung 

24/09 Süwag Energie AG Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007 und 2009 fest-
gestellt 

• Erlösüberhöhung für 2008 festgestellt, aber kom-

pensiert durch einmalige Gutschrift mit der nächs-

ten Jahresrechnung / Schlussrechnung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

26/09 WEMAG AG Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhung für 2009 festgestellt 

• Erlösüberhöhungen für 2007 und 2008 festge-

stellt, aber kompensiert durch Verschiebung 

Preiserhöhung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 
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29/09 NEW Energie GmbH  Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007 und 2009 fest-

gestellt 

• Erlösüberhöhung für 2008 festgestellt, aber kom-

pensiert durch Verschiebung Preiserhöhung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

30/09 MVV Energie AG Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007 und 2009 fest-

gestellt 

• Erlösüberhöhung für 2008 festgestellt, aber kom-

pensiert durch Verschiebung Preiserhöhung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung  

37/09 Stadtwerke Gießen AG Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007, 2008 und 

2009 festgestellt 

Einstellung 

38/09 Überlandwerk Fulda AG 

(ÜWAG) 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhung für 2009 festgestellt 

• Erlösüberhöhungen für 2007 und 2008 festge-

stellt, aber kompensiert durch einmalige Gut-
schrift mit der nächsten Abrechnung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

50/09 EWE Aktiengesellschaft Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits 

praktiziert 

• Keine Erlösüberhöhungen für 2007 und 2009 fest-

gestellt 

• Über alle drei Kalenderjahre saldiert: niedrige Er-

löse auf dem Niveau des Vergleichsunternehmens 

• bei Jahresbetrachtung Erlösüberhöhung für 2008 

festgestellt, aber kompensiert durch Verschiebung 
Preiserhöhung 

• Zusage der no-repeated-game-Klausel 

Einstellung, 

§ 32b GWB-

Entscheidung 

Anmerkung zur „no-repeated-game“-Klausel: 

Die sogenannte „no-repeated-game“-Klausel besagt, dass die Unternehmen sich dazu verpflichten, die den Kunden zu Gute gebrachten finanziellen Vorteile (Einmalzahlung oder Verschie-

bung einer nachweislich aufgrund von Kostensteigerungen angemessenen Preiserhöhung) nicht durch kompensatorische Preismaßnahmen im Jahr 2011 wieder hereinzuholen. Anders aus-

gedrückt verzichten die Unternehmen 2011 auf eine Margenausweitung. Die Weitergabe veränderter Beschaffungskosten und Abgaben (z.B. eine Weitergabe gestiegener EEG-Kosten) sind 

hiervon ausgenommen. Das Bundeskartellamt wird die Einhaltung der „no-repeated-game“-Klausel sowie die Umsetzung der Zusagen Anfang 2012 überprüfen. 
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Vergleichsunternehmen –Niedrige Erlöse, kein Verfahren 

Az. 

B10- 
Unternehmensname 

Umsetzung für den Wettbewerb positiver struk-

tureller Maßnahmen 

• Veröffentlichung Heizstromtarife im Internet 

• Temperaturabhängiges Lastprofil 

• Veröffentlichung Lastprofile im Internet 

• Konzessionsabgabe i.H.v. 0,11 Cent/kWh 

Ergebnis Erlösvergleich 

25/09 Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm 

GmbH 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits prakti-

ziert 

• Niedrige Erlöse 2007, 2008, 2009 

31/09 Vattenfall Europe Sales GmbH 

(Berlin und Hamburg) 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits prakti-

ziert 

• Niedrige Erlöse 2007, 2008, 2009 

32/09 E.ON Bayern Vertrieb GmbH Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits prakti-

ziert 

• Niedrige Erlöse 2007, 2008, 2009 

33/09 E.ON Hanse Vertrieb GmbH Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits prakti-

ziert 

• Niedrige Erlöse 2007, 2008, 2009 

34/09 EnBW Vertriebs- und Service-

gesellschaft mbH 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits prakti-

ziert 

• Niedrige Erlöse 2007, 2008, 2009 

35/09 EnBW Ostwürttemberg Do-

nauRies AG 

Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits prakti-

ziert 

• Niedrige Erlöse 2007, 2008, 2009 

39/09 RheinEnergie AG Umsetzung aller Maßnahmen bzw. bereits prakti-

ziert 

• Niedrige Erlöse 2007, 2008, 2009 

Anmerkung: 

Einige der oben aufgeführten Vergleichsunternehmen konnten in den Betrachtungszeiträumen keine Kostendeckung erzielen. Solche Unternehmen wurden nicht zum Vergleich herangezo-

gen. 

 


